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RS UVS Kärnten 1996/06/03 KUVS-
792/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1996

Rechtssatz

Erhebt der Beschuldigte in Deutschland rechtzeitig Einspruch gegen die Strafverfügung, wird aber das Poststück im

Ausland mit der Begründung zurückgestellt, daß es dem Beschuldigten frei steht die unzureichend freigemachte

Briefsendung (vorliegend die Verwendung eines übergroßen Briefumschlages) an das Ausland entweder das

gebührende Entgelt nachzukleben oder neu zu kuvertieren, wobei letzteres der Beschuldigte sofort tat, sodaß sein

Einspruch als rechtzeitig zu qualifizieren ist (Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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